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- nachstehend "AAS", "wir" oder "Lieferant" genannt - 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
I.   Allgemeines und Geltungsbereich 

1. Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende 
oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gel-
ten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unse-
ren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die 
Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.  

2. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige Geschäftsbezie-
hungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart wer-
den. 

3. Bei Abänderung, Streichung und/oder Ergänzung einzelner unserer Ge-
schäftsbedingungen gemäß Ziffer I.1 bleiben die übrigen Bedingungen 
unverändert in Kraft. 

4. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausfüh-
rung des Vertrages getroffen wurden, sind in dem Vertrag schriftlich 
niedergelegt. 

5. Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im 
Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 

6. Ware im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind bewegliche Sachen 
und technische Gegenstände bzw. Geräte, ausdrücklich auch Luftfahr-
zeuge und deren Ersatz- und Zubehörteile. 

II.  Angebot, Vertragsschluss und Angebotsunterlagen 

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich und können bis 
zur schriftlichen Annahmeerklärung durch den Kunden von uns jederzeit 
widerrufen werden, es sei denn, dass wir unser Angebot ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet haben. Technische Änderungen sowie Änderun-
gen in Form, Farbe, Material und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des 
technischen Fortschritts und des für den Kunden Zumutbaren vorbehal-
ten. 

2. Wir dürfen von den in den Vertrag einbezogenen Unterlagen, wie Abbil-
dungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben (zusammen hier An-
gaben) im Rahmen des technischen Fortschritts oder produktionsbedingt 
in dem Kunden zumutbaren Umfang abweichen, es sei denn, dass wir 
die Angaben ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben. Angaben 
sind nur dann eine zugesicherte Eigenschaft der Ware, wenn wir dies 
ausdrücklich mit dem Kunden vereinbart haben. 

3. Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Wa-
re/Anlage erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung 
liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei 
uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder durch schriftliche Auf-
tragsbestätigung oder durch Beginn der Auslieferung der Ware an den 
Kunden erklärt werden. Im letzteren Fall gilt unser Lieferschein als Auf-
tragsbestätigung. Maßgebend für den Inhalt des Vertrages sind die Auf-
tragsbestätigung und unsere Geschäftsbedingungen.  

4. Bestellt der Kunde auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang 
der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt 
noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestä-
tigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden. 

5. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und recht-
zeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den 
Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere 
bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulie-
ferer. Siehe hierzu auch Ziffer XIII. Wir werden den Kunden über die 
Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informieren und die Ge-
genleistung unverzüglich zurückerstatten. 

6. Sofern der Kunde die Ware/Anlage auf elektronischem Wege bestellt, 
wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlan-
gen nebst den vorliegenden Bedingungen per E-Mail zugesandt.  

7. Ergeben sich gegen die Bonität des Kunden bei oder nach Vertragsab-
schluss begründete Bedenken, insbesondere wenn gegen ihn Pfändun-
gen oder sonstige Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erfolgen oder 
wenn ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse 
abgelehnt wird, so können wir die Erfüllung des Vertrages von einer Vo-
rauszahlung oder Sicherheitsleistung des Kunden abhängig machen oder 

vom Vertrage zurücktreten. Der übrige Vertrag bleibt für den Kunden auch 
dann verbindlich, wenn er hinsichtlich einzelner Positionen unwirksam wird. 

8. Tritt der Kunde nach Vertragsschluss unberechtigt vom Vertrag zurück und 
erklären wir uns ausdrücklich damit einverstanden, so hat er uns alle ent-
standenen Kosten und den entgangenen Gewinn zu erstatten. Wir sind be-
rechtigt, 15 % des Vertragspreises hierfür als Durchschnittsschaden anzu-
setzen. Dem Kunden bleibt vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden 
überhaupt nicht oder wesentlich niedriger als die Pauschale entstanden ist. 

9. Von uns oder dem Hersteller herausgegebene Prospekte, Werbeschriften 
usw. sowie die darin enthaltenen Angaben sind nur dann Gegenstand der 
von uns geschlossenen Verträge, wenn sie ausdrücklich in den Vertrag ein-
bezogen oder schriftlich als verbindlich anerkannt worden sind. 

III. Preise und Zahlungsbedingungen 

1. Die in der Auftragsbestätigung oder im Vertrag genannten Preise sind bin-
dend. Es handelt sich um Netto-Preise ab Werk, die sich um die jeweils am 
Tage der Rechnungsstellung gültige gesetzliche Umsatzsteuer erhöhen, so-
fern diese entsteht. 

2. Die Kosten der anfallenden Montage-Stunden und sonstigen Montageleis-
tungen werden von uns nach Maßgabe unserer Montagebedingungen, un-
serer bei Vertragsabschluss gültigen Montagesätze und - sofern einzelne 
Leistungen nicht erfasst sind - der branchenüblichen Preise errechnet. 

3. Die Preise für von uns gelieferte Waren gelten ab Werft, Werk oder Lager 
am Flugplatz, D-27777 Ganderkesee, D-28361 Bremen, D-33142 Paderborn-
Lippstadt, D-70629 Stuttgart, ausschließlich Verpackung und evtl. sonstiger 
Nebenkosten. Siehe hierzu auch Ziffer IV. 3. 

4. Dem Kunden entstehen bei Bestellung durch Nutzung der Fernkommunika-
tionsmittel keine zusätzlichen Kosten. 

5. Wird ein Vertragspreis in "USD" bestimmt, gilt ein Betrag in "EUR" als ver-
einbart, der sich aus dem "USD-Betrag" multipliziert mit dem amtlichen 
Wechselkurs zwischen "USD" und "EUR" (Briefkurs) am Tage der Bezahlung 
der Ware an den Hersteller oder Vorlieferanten durch AAS ergibt. Als Tag 
der Bezahlung gilt der Tag, an dem eines der von AAS unterhaltenen Bank-
konten eine diesbezügliche Belastung erhält. Wenn die Bezahlung an den 
Hersteller oder an Vorlieferanten noch nicht erfolgt ist, dann wird der 
Wechselkurs am Tag der Rechnungsstellung zugrundegelegt. 

6. Sofern sich nicht aus der Auftragsbestätigung oder Rechnung ausdrücklich 
etwas anderes ergibt, ist der Kunde verpflichtet, vor Auslieferung aller Wa-
ren, insbesondere Flugzeugen und Ersatzteilen, alle Rechnungsbeträge net-
to (ohne Abzug) in bar oder durch spesenfreie Überweisung auf eines unse-
rer Konten zu zahlen. Anstelle des Rechnungsbetrages können von uns 
Abschlagszahlungen verlangt werden. 

7. Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber aufgrund ausdrücklicher 
vorheriger Vereinbarung angenommen. Sämtliche bei dem Einzug von 
Wechseln oder Schecks entstehende Spesen oder Kosten gehen zu Lasten 
des Kunden. 

8. Der Kunde hat während des Verzuges die Geldschuld in Höhe von 8 Pro-
zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Wir behal-
ten uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu 
machen. 

9. Kommt der Käufer mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug, sind wir 
berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn wir bereits 
Wechsel oder Schecks angenommen haben. 

10.  Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden - auch wenn er Mängelrügen oder 
sonstige Gegenansprüche erhebt - nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Dies gilt 
in gleichem Umfang für Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungs-
rechte des Kunden.   

IV. Gefahrübergang und Versand, Transportversicherung 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung 
"ab Werk" vereinbart. 

2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung 
des Liefergegenstandes geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit 
der Auslieferung an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Aus-
führung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden 
über, und zwar unabhängig vom Ort der Versendung. Dies gilt auch bei Teil-
lieferungen und unabhängig davon, ob frachtfreie Lieferung vereinbart ist. 
Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert oder gerät dieser in 
Annahmeverzug, geht die Gefahr bereits am Tag der Versandbereitschaft 
auf ihn über. Die durch die Verzögerung entstehenden Kosten (insbesonde-
re einer Einlagerung) hat der Kunde zu tragen.  

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich etwas Abwei-
chendes ergibt, werden wir die Ware auf Kosten des Kunden verpacken und 
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dem Kunden die hierdurch entstandenen Kosten in Rechnung stellen. 
Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpa-
ckungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Pa-
letten. Der Kunde ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen 
auf eigene Kosten zu sorgen. 

4. Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt 
der Kunde. 

V.  Lieferung, Lieferzeit und Lieferverzug 

1. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind. 

2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller 
technischen Fragen voraus. 

3. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige 
und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden, insbe-
sondere die Leistung der vereinbarten Zahlungen und gegebenenfalls die 
Stellung vereinbarter Sicherheiten, voraus. Die Einrede des nicht erfüll-
ten Vertrages bleibt vorbehalten. 

4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug sind wir berechtigt etwaige Mehr-
aufwendungen (z. B. in Folge erforderlicher Einlagerung des Liefergegen-
standes) ersetzt zu verlangen. Verletzt der Kunde schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten sind wir berechtigt den uns insoweit entstandenen 
Schaden (einschl. Mehraufwendungen) ersetzt zu verlangen. Weiterge-
hende Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Schadenersatz wenn der 
Kunde mit dem Annahmeverzug zugleich in Schuldnerverzug gerät, blei-
ben vorbehalten. 

5. Sofern die Voraussetzungen von Ziffer V. 4. vorliegen, geht die Gefahr 
eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung des 
Liefergegenstandes in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem die-
ser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

6. Fälle höherer Gewalt (unvorhergesehene, von uns unverschuldete Um-
stände und Vorkommnisse, die wir auch mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmannes nicht hätten vermeiden können, z.B. Arbeitskämpfe 
bei uns oder unseren Zulieferern, Krieg, Feuer, Transporthindernisse, 
Rohmaterialmangel, behördliche Maßnahmen, Naturkatastrophen, nicht 
rechtzeitige und richtige Selbstbelieferung durch Zulieferer trotz Ab-
schluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes oder Aussperrungen) un-
terbrechen für die Zeit ihrer Dauer zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit 
und dem Umfang ihrer Wirkung unsere Lieferverpflichtung. Das gilt auch 
dann, wenn wir uns bereits im Lieferverzug befinden. Wir werden über 
den Eintritt eines Falles höherer Gewalt und die voraussichtliche Dauer 
der Behinderung unverzüglich benachrichtigen. Wir sind berechtigt we-
gen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zu-
rückzutreten, wenn uns die Vertragsfortsetzung aufgrund der Dauer der 
höheren Gewalt, auch unter Berücksichtigung der Interessen des Kun-
den, nicht zumutbar ist.   

7. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Kunde 
nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch 
nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.  

8. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde 
liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft ist. Wir haften auch nach den ge-
setzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertreten-
den Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein 
Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 

9. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lie-
ferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertre-
ter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Wir haften auch nach 
den gesetzlichen Bestimmungen, wenn der Lieferverzug zu einer Verlet-
zung des Körpers, des Lebens oder der Gesundheit führt. 

10. Sofern der Lieferverzug nur auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung 
durch uns oder unsere Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht, ist un-
sere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen 
Schaden begrenzt. Für jede vollendete Woche Verzug haften wir im 
Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 2 % 
des Lieferwertes bzw. des Wertes unserer Leistung, maximal jedoch in 
Höhe von 10 % des Wertes der Lieferung bzw. Leistung. 

11. In allen anderen als in den in Ziffern V. 8.-10. genannten Fällen haften 
wir für einen Lieferverzug nicht.    

VI.   Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand (Vorbehalts-
ware) bis zur vollständigen erstmaligen Begleichung des Kaufpreises und 
aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Käu-
fer vor (erweiterter Eigentumsvorbehalt). Die Einstellung einzelner For-

derungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren An-
erkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht; der Vorbehalt bezieht 
sich in diesem Fall auf den anerkannten Saldo. Als Bezahlung gilt erst der 
Eingang des Gegenwertes bei uns, bzw. auf unserem Bankkonto. Bei Wech-
sel und Scheck gilt die Zahlung erst mit der Einlösung als geleistet.  

2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsver-
zug, sind wir nach den gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten und den Liefergegenstand zurückzunehmen. In der Zurück-
nahme oder der Pfändung des Liefergegenstandes durch uns liegt stets ein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme des Liefergegenstandes zu 
dessen Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkei-
ten des Kunden - abzüglich angemessener Verwertungskosten - gem. § 367 
BGB anzurechnen. 

3. Der Kunde ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln. So-
fern Wartungs- und/oder Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der 
Kunde diese auf eigene Kosten und Gefahren regelmäßig durchzuführen. 
Notwendige Reparaturen hat der Kunde während der Dauer des Eigentums-
vorbehaltes sofort in unseren Reparaturwerkstätten oder einer vom Her-
steller anerkannten Werkstatt ausführen zu lassen. 

4. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unver-
züglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO er-
heben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen 
und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, 
haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 

5. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäfts-
gang weiter zu veräußern. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen 
(einschließlich sämtlicher, auch nach Beendigung eines Kontokorrentver-
hältnisses entstehender, Saldoforderungen aus einem Kontokorrent) in 
Höhe des Faktur-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) unserer Forde-
rung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder 
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne 
oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Wir nehmen die Abtre-
tung an. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, 
bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein An-
trag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungsein-
stellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der 
Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben, insbesondere Angaben zur 
Adresse des Schuldners (Dritten) macht, die dazugehörigen Unterlagen aus-
händigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

6. Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kunden 
wird stets für uns vorgenommen, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten 
erwachsen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag, 
einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache 
gilt im Übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. 

7. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar verbunden oder vermischt, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 
(Fakturaendbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verbunde-
nen oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung oder 
Vermischung. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass 
die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, 
dass der Kunde uns bereits jetzt anteilmäßig Miteigentum überträgt. Wir 
nehmen die Abtretung an. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleinei-
gentum oder Miteigentum für uns. 

8. Der Kunde tritt uns auch bereits jetzt die Forderungen zur Sicherung unse-
rer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Vorbehaltswa-
re mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die 
Abtretung an. 

9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherhei-
ten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Aus-
wahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

VII. Mängel- und Schadenersatzhaftung bei Kaufverträgen über neue Waren 
und bei Werkleistungen 

1. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsge-
mäß nachgekommen ist. 
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2. Soweit ein Mangel des Liefergegenstandes vorliegt, sind wir nach unse-
rer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur 
Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Man-
gelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseiti-
gung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch 
erhöhen, dass der Liefergegenstand nach einem anderen Ort als dem Er-
füllungsort verbracht wurde, es sei denn, die Verbringung entsprach ih-
rem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Ersetzte Teile werden unser Ei-
gentum. 

3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl be-
rechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. Will der Kunde Scha-
denersatz statt der Leistung verlangen oder bei einem Werkvertrag eine 
Selbstvornahme durchführen, so ist ein Fehlschlagen der Nachbesserung 
erst nach dem erfolglosen zweiten Versuch gegeben. Die gesetzlichen 
Fälle der Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 

4. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von 
der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträch-
tigung der Brauchbarkeit. 

5. Wir haften unbeschränkt nach dem Produkthaftungsgesetz, bei arglisti-
gem Verschweigen eines Mangels, für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit, oder soweit wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware 
übernommen haben. Siehe zur Übernahme von Garantien Ziffer XIII. Bei 
der Verletzung wesentlicher Rechte oder Pflichten, die sich nach dem 
Inhalt und Zweck des Vertrages ergeben, haften wir bei einfacher Fahr-
lässigkeit nur beschränkt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen 
Schaden. 

6. Bei der Verletzung nicht wesentlicher Rechte oder Pflichten, die sich 
nach dem Inhalt und Zweck des Vertrages ergeben, haften wir bei einer 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung unserer einfachen Erfüllungsgehilfen 
nur beschränkt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.   

7. Außer in den in Ziffer VII. 5 u. 6 genannten Fällen haften wir für Schäden, 
die durch einfache Fahrlässigkeit verursachten wurden, nicht. 

8. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und Ausschlüsse gelten auch 
für unsere Haftung wegen Pflichtverletzungen unserer einfachen (nicht 
leitenden) Erfüllungsgehilfen und unserer Verrichtungsgehilfen.    

VIII. Verjährung 

1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln der Lieferungen 
und/oder Leistungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - beträgt 1 Jahr. 
In den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Rechtsmängel bei unbewegli-
chen Sachen), § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Sachen für Bauwerke), 
§ 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch des Unternehmers) oder § 634a 
Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke oder Werk, dessen Erfolg in der Erbringung 
von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht) gilt entge-
gen zu Satz 1 die gesetzliche Verjährungsfrist. 

2. Sonstige Ansprüche wegen Pflichtverletzungen oder Ansprüche aus einer 
von uns ausdrücklich schriftlich übernommenen Garantie (vgl. Ziffer 
XIII.), verjähren in einem Jahr. Dies gilt nicht für das Recht des Kunden, 
wegen einer von uns zu vertretenden Pflichtverletzung, die nicht in ei-
nem Mangel liegt, vom Vertrag zurückzutreten. Abweichend von dem 
Vorstehenden gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen für die folgen-
den Ansprüche des Kunden: 

2.1. nach dem Produkthaftungsgesetz sowie wegen eines Schadens aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher 
Rechte und Pflichten aus dem Vertrag,  

2.2. wegen eines Schadens, der auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen Pflichtverletzung durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen beruht, 
wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels, 

2.4. auf Aufwendungsersatz nach § 478 Abs. 2 BGB.  

3. Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung, 
bei Werkleistungen mit der Abnahme.  

4. Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen 
Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die 
Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt. 

5. Unsere Ansprüche gegen den Kunden verjähren nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

IX. Mängelhaftung bei Kaufverträgen über gebrauchte Sachen 

1. Ansprüche und Rechte wegen Mängeln von Lieferungen gebrauchter 
Waren sind, vorbehaltlich der Regelung zu Schaden- oder Aufwendungs-
ersatzersatzansprüchen in Ziffer IX. 2. und einer eventuell nach Ziffer 
XIII. übernommenen Garantie, ausgeschlossen.  

2. Für Ansprüche wegen Schaden- oder Aufwendungsersatzersatz gelten die 
Ziffern VII. 5.-8. und für die Verjährung dieser Ansprüche die Ziffern VIII. 2.-
5. entsprechend. 

X.  Haftung bei Unmöglichkeit 

Wir haften bei Unmöglichkeit der Lieferung bzw. Leistung in Fällen des Vor-
satzes oder der groben Fahrlässigkeit unsererseits oder eines unserer Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bei 
Fahrlässigkeit ist unsere Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, wenn keiner der in Satz 5 dieser Bestimmung aufgeführ-
ten Ausnahmefälle vorliegt. Im Übrigen wird unsere Haftung wegen Unmög-
lichkeit auf Schadenersatz und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen auf 
insgesamt 10 % des Wertes der Lieferung bzw. Leistung begrenzt. Weiter-
gehende Ansprüche des Kunden wegen Unmöglichkeit der Lieferung sind 
ausgeschlossen. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsat-
zes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Das Recht des Kunden zum 
Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. 

XI. Gesamthaftung 

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Abschnitt V. und in 
den Abschnitten VII. bis X. vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechts-
natur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbe-
sondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsab-
schluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer 
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

2. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder ein-
geschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf eine persönliche Schadenser-
satzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter und Vertreter. 

XII. Ausschluss des Rücktrittsrechts und Entscheidungspflicht 

Der Kunde kann nur vom Vertrag zurücktreten, wenn wir nicht nachweisen 
können, dass wir die zum Rücktritt berechtigende Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten haben, im Falle von Mängeln verbleibt es jedoch bei den gesetzli-
chen Voraussetzungen. Der Kunde hat sich bei Pflichtverletzungen innerhalb 
einer angemessenen Frist nach unserer Aufforderung zu erklären, ob er we-
gen der Pflichtverletzung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung be-
steht. 

 XIII. Beschaffungsrisiko und Garantien 

Wir übernehmen keinerlei Beschaffungsrisiko und auch keine irgendwie ge-
arteten Garantien, es sei denn, hierüber ist eine ausdrückliche schriftliche 
Vereinbarung mit dem Kunden geschlossen. Herstellergarantien bleiben 
hiervon unberührt. 

XIV. Datenschutz 

Wir sind berechtigt, die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung 
erhaltenen Daten über den Kunden - auch wenn diese von Dritten stammen 
- im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu bearbeiten, zu speichern und 
durch von uns beauftragte Dritte bearbeiten und speichern lassen. 

XV.  Gerichtsstand 

 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhält-
nis einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen unser Geschäftssitz, 
Ganderkesee. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichts-
stand in Deutschland hat oder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 
Wir behalten uns jedoch das Recht vor, den Kunden an seinem allgemeinen 
Gerichtsstand zu verklagen. 

XVI.  Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den interna-
tionalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen. 

XVII. Schlussbestimmungen 

1. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder im Rahmen 
sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht be-
rührt. 

2. Alle früheren Geschäftsbedingungen unseres Unternehmens sind hierdurch 
aufgehoben. 

Ganderkesee, 1. Juli 2010 


